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Der Schweizer Pferdebestand umfasst aktuell knapp
125000 Pferde, Ponys und Esel. Viele davon werden

intensiv als Sport- und Hobbytiere eingesetzt. Die sportliche
Nutzung des Pferdes birgt ein grosses Gefahrenpotenzial

für tierschutzrechtliche Verstösse und ist daher aus
Tierschutzsicht kritisch zu betrachten.

Recht

Sport mit Pferden liegt im Trend.
Dieser umfasst alle Sportarten, die
mit dem Pferd als Partner ausge-
übt werden. Der Schweizerische
Verband für Pferdesport (SVPS)
unterscheidet insbesondere die
Disziplinen Dressur, Springen,
Vielseitigkeitsreiten, Fahren, Dis-
tanzreiten, Voltige, Reining, Behin-
dertenreitsport und Vierkampf.
Unabhängig davon, ob die

Nutzung der Pferde im Rahmen
vom SVPS anerkannten Wettkämp-
fen oder zur privaten Freizeitge-
staltung erfolgt, birgt das sportlich
orientierte Reiten die Gefahr, dass
übertriebener Ehrgeiz über das
Wohl des Pferdes gestellt wird
oder Hilfsmittel falsch eingesetzt
werden, was für die betroffenen
Tiere mit grossem Leid verbunden
sein kann.

Tierschutzrechtliche
Vorschriften
Die sportliche Nutzung von Pferden
ist nicht per se tierschutzwidrig
und kann bei Berücksichtigung der
individuellen Bedürfnisse und
Eigenschaften des Tieres eine
willkommene Abwechslung für
dieses darstellen. Damit Pferde-

 Experten bezweifeln, dass das

 Tierschutzrecht im Pferdesport

 konsequent umgesetzt wird.
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sport und Tierschutz im Einklang
stehen, müssen allerdings die
allgemeinen tierschutzrechtlichen
Grundsätze beachtet werden. So
dürfen die Reiter wie auch weitere
beteiligte Personen den Pferden
keine ungerechtfertigten Schmer-
zen, Leiden oder Schäden zufügen,
sie nicht in Angst versetzen oder
deren Würde in anderer Weise
missachten. Die Tierschutzgesetz-
gebung enthält zudem einen
Katalog mit ausdrücklich verbote-
nen Handlungen an Pferden, von
denen einige auch für den Pferde-
sport relevant sind: Als Tierquäle-
rei zu bestrafen sind demnach
unter anderem das Verwenden
schädlicher Hufbeschläge und das
Anbringen von Gewichten im
Hufbereich, das Antreiben oder
Bestrafen mit elektrisierenden
Geräten wie etwa stromführenden
Sporen oder Gerten, der sportliche
Einsatz von Pferden mit durch-
trennten oder unempfindlich
gemachten Beinnerven sowie das
Anbinden der Zunge. Explizit
untersagt sind darüber hinaus
auch die sogenannte Rollkur, bei
der es zu einer schmerzhaften und
schädlichen Überdehnung des
Halses kommt, und das Barren,
bei dem das Pferd durch das

plötzliche Anheben der obersten
Stange eines Hindernisses dazu
gezwungen wird, höher zu sprin-
gen respektive seine Beine stärker
anzuheben.

Für den Bereich des Pferdesports
ebenfalls bedeutsam ist das
Verbot der unnötigen körperlichen
und psychischen Überanstren-
gung des Tieres. Eine solche liegt
vor, wenn einem Tier eine Leistung
abverlangt wird, die seine Kräfte
übersteigt. Diesem Umstand ist
besonders im Rahmen von Veran-
staltungen Rechnung zu tragen,
bei denen Pferde durch die unge-
wohnte Umgebung sowie einen
oftmals bereits belastenden Trans-
port grossem Stress ausgesetzt
sind. Untersagt ist ferner auch die
Verabreichung leistungssteigernder
Medikamente und anderer Mittel,
wenn dadurch Gesundheit oder
Wohlergehen beeinträchtigt werden
(Doping).

Vollzugsmängel
Auffallend ist, dass kaum je ein
Strafverfahren wegen Tierquäle-
rei im Pferdesport durchgeführt
wird. 2017 gab es kein einziges

entsprechendes Verfahren, obwohl
die sportliche Nutzung von
Pferden ein erhebliches Gefähr-
dungspotenzial mit sich bringt.
Dies legt den Schluss nahe, dass
das Tierschutzrecht im Bereich des
Pferdesports nicht konsequent
umgesetzt wird. Um diesen Miss-
stand zu beheben, bedarf es der
Mitwirkung sämtlicher beteiligter
Akteure. Die Bestimmungen des
Tierschutzrechts sind auch im
Rahmen der sportlichen Betäti-
gung mit Pferden ohne Einschrän-
kung einzuhalten und Tierquäle-
reien von den Behörden und
Verbänden konsequent zu ahnden.
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